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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

Wo - U - Wi

zu Punkt 14 der 992. Sitzung des Bundesrates am 3. Juli 2020

Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für 
Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze

A 

1. Der federführende Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raum-

ordnung, 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und 

der Wirtschaftsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, zu dem vom Deutschen Bundestag am  

18. Juni 2020 verabschiedeten Gesetz einen Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 

des Grundgesetzes nicht zu stellen.

B 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und 

der Wirtschaftsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat ferner, die folgende Entschließung zu fassen: 
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2. a) Der Bundesrat begrüßt, dass mit der Aufhebung des 52-GW-

Ausbaudeckels für Solaranlagen die entsprechende Zusage aus dem 

Klimaschutzprogramm 2030 von September 2019 erfüllt wird.

b) Der Bundesrat begrüßt weiter, dass mit dem Gesetz zur Vereinheitli-

chung des Energieeinsparrechts für Gebäude die Zusammenführung der 

bisherigen Vorschriften erfolgt und damit eine Grundlage für die weite-

re Vereinfachung geschaffen wurde. 

c) Der Bundesrat stellt fest, dass das Gesetz der Notwendigkeit des Kli-

maschutzes, dem entsprechenden Ziel eines nahezu klimaneutralen Ge-

bäudebestandes bis zum Jahr 2050 und der Effizienzstrategie Gebäude 

der Bundesregierung vom Dezember 2015 nicht ausreichend gerecht 

wird.

d) Um dieses Ziel volkswirtschaftlich kosteneffizient erreichen zu können, 

müssen zeitnah ambitioniertere energetische Standards für Neubauten 

und Bestandsgebäude festgelegt werden. Das kostenoptimale Niveau 

über den Lebenszyklus ist vor dem Hintergrund der von der Bundesre-

gierung vorgesehenen CO2-Mindestpreise neu zu bewerten. 

e) Weitere Voraussetzung für die Zielerreichung ist die Entwicklung von 

wirksamen Sanierungsstrategien für den Gebäudebestand auch unter 

Berücksichtigung der Belange der Mieterinnen und der Mieter. 

f) Für den zügigen Ausbau einer CO2-neutralen Wärmeversorgung durch 

den Einsatz erneuerbaren Energien müssen entsprechende Rahmenbe-

dingungen und Anreize geschaffen werden. 

g) Im Interesse der Zielerreichung sollten schließlich ambitioniertere Ge-

staltungsmöglichkeiten der Länder im Gebäudeenergiebereich erhalten 

bleiben. 

h) Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, noch vor 2023 die 

Weiterentwicklung der Anforderungen an zu errichtende und bestehen-

de Gebäude anzugehen, sowie die weiteren Voraussetzungen zu schaf-

fen, damit bis 2050 ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bei Ver-

einfachungen der Regelungen erreicht und die bereits beschlossene Ef-

fizienzstrategie Gebäude der Bundesregierung von 2015 auch ord-

nungsrechtlich umgesetzt wird.
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3. Der Bundesrat bittet den Bundestag und die Bundesregierung, im Rahmen einer 

Novellierung des Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneu-

erbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeener-

giegesetz - GEG) sicherzustellen, dass die aus Grubengas erzeugte Wärme den 

erneuerbaren Energien im Sinne dieses Gesetzes gleichgestellt wird. Darüber 

hinaus sollte Grubengas der Biomasse im Sinne dieses Gesetzes gleichgestellt 

werden.

Begründung: 

In den stillgelegten Bereichen des deutschen Steinkohlenbergbaus wird me-
thanhaltiges Grubengas vor allem zur Luftreinhaltung und Gefahrenabwehr 
aufgefangen sowie anschließend einer ökologisch sinnvollen energetischen 
Verwertung zugeführt. In vielen Fällen wurden Anlagen zur Grubengasnutzung 
an solchen Standorten konzentriert, an denen auch die Wärme im hocheffizien-
ten Kraft-Wärme-Kopplungsprozess genutzt wird. Das im Grubengas als 
Hauptbestandteil enthaltene Methan ist 21-mal klimaschädlicher als Kohlen-
dioxid. Die Verwertung dient somit auch dem aktiven Klimaschutz. 

Grubengas wird bei der Definition von Biogas in § 3 Nummer 10 Buchstabe c 
Energiewirtschaftsgesetz („Begriffsbestimmungen“) ausdrücklich aufgeführt 
und subsumiert. 

Die Gleichstellung von Grubengas mit erneuerbaren Energien und insbesonde-
re mit Biomasse im Rahmen des GEG unterstützt die klimaschonende und effi-
ziente Verwendung der unvermeidbaren Methanemissionen aus stillgelegten 
Steinkohlenbergwerken. Die Verwertung von Grubengas in der Wärmeversor-
gung kann so – neben der Stromerzeugung – ein Baustein zur Sicherung der 
Vermeidung von Methanemissionen sein. 
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